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 Veröffentlicht am 23.10.2007

Norm

ZPO §411 Aa

ZPO §411 H

EO §35 B

EO §35 E

Rechtssatz

Der Geltendmachung eines Oppositionsgrundes in einem zweiten Verfahren nach § 35 EO steht die Rechtskraft der

Vorentscheidung entgegen, wenn im zweiten Verfahren der betriebene Anspruch und der Oppositionsgrund schon

Gegenstand des früheren, klageabweisenden Oppositionsurteils war, selbst wenn der Oppositionsgrund im

vorangehenden Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Eventualmaxime des §35 Abs3 EO nicht berücksichtigt

wurde. War der im zweiten Oppositionsstreit relevierte Oppositionsgrund noch nicht Gegenstand des ersten

Oppositionsverfahrens, kommt es für die Zulässigkeit der Einwendung darauf an, ob der Verp;ichtete zum Zeitpunkt

der Erhebung der ersten Klage schon imstande war, die Einwendung zu erheben.
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